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VSB-Mitteilungen

Neuer VSB-Fachausschuss Asbestsanierung gegründet 

Asbest ist als krebserregender Gefahrstoff 
seit 1993 in Deutschland und seit 2005 in Eu-
ropa verboten. Daraus ergibt sich ein Hand-
lungsbedarf für bereits verlegte Kanalrohre 
aus Asbestzement. 
AZ-Rohre wurden seit 1930 bis etwa Ende der 
80er Jahre hergestellt und eingebaut. Das be-
deutet, dass deren Nutzungsdauer kurz- und 
mittelfristig eine große Rolle spielen wird. Es 
kann festgestellt werden, dass der aktuelle 
bautechnische Zustand dieser Rohre zumeist 
noch recht gut ist, oft sind bei Kanalinspektio-
nen auch nur Einzelschäden festzustellen. Im 
Rahmen der systematischen Kanalinstand-
haltung muss jedoch auch die Substanz und 
Dichtigkeit dieser Leitungen betrachtet wer-
den. 
Kommt man zum Ergebnis, dass diese Lei-
tungen zu sanieren sind, stellt sich die Frage, 
wie mit dem Baustoff AZ umgegangen wer-
den darf. Rein technisch ist eine grabenlose 
Sanierung von schadhaften AZ-Rohren gut 
möglich, in Bezug auf die zugelassenen Sa-
nierungsmöglichkeiten ist dies zurzeit jedoch 
so gut wie unmöglich. Zu beachten sind meh-
rere Verordnungen und Gesetze (Europäi-
schen REACH-Verordnung , Gefahrstoffverord-
nung, Chemikaliengesetz, Technische Regeln 
für Gefahrstoffe). Klassische Sanierungstech-
niken wie Renovierungen mit Inliner wären ak-
tuell nicht erlaubt.
Die Erneuerung von kompletten Leitungsstre-
cken – unter Auflagen zur Entsorgung des Alt-
materials – steht im Raum. Die Auswirkungen 
dieses Sachverhaltes kann für einige Kanal-
netzbetreiber sehr teuer werden, schließlich 

gibt es Fälle, bei denen der Anteil an verbau-
ten AZ-Rohren bei über 80 % liegt.
Ziel des neuen VSB-Fachausschusses wird es 
sein, die aktuell vorliegenden Informationen 
zu sammeln, Auswirkungen für das Fachge-
biet der Kanalsanierung zu prüfen und Maß-
nahmen zu initiieren. In Zusammenarbeit mit 
Ministerien und Landesämtern können damit 
praxisgerechte Regelungen gefördert werden. 
Der VSB möchte hiermit interessierte Fach-
leute zur Mitarbeit im Fachausschuss Asbest-
sanierung aufrufen. 

Dipl.-Ing. Thomas Palaske
Verband zertifizierter Sanierungs-Berater 

für Entwässerungssysteme e. V. 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes

Werftstr. 20 

30163 Hannover

E-Mail: info@sanierungs-berater.de
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            Kommunikation
        zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer

Abb. 2: Entscheidungsweg Mängelbeseitigung

Der richtige Umgang mit dem Mangel 
Mehr als drei Jahre intensiver Arbeit bedurfte es, 
um die VSB-Handlungsempfehlung 0.8: „Um-
gang mit Mängeln in der Kanalsanierung“ zu er-
arbeiten. Der Bedarf war groß, denn noch immer 
sind Extrempositionen von „Macht doch nichts!“ 
bis „Alles muss raus!“ weit verbreitet, welche für 
eine sachgerechte Problemlösung erfahrungsge-
mäß wenig hilfreich sind. Die Aufgabenstellung 
erwies sich als außerordentlich komplex, denn 
es galt, schwierige technische und rechtliche Fra-
gestellungen zu lösen und soweit wie möglich zu 
verallgemeinern. 
Bei der Erarbeitung der Handlungsempfeh-
lung stand vor allem die Renovierung im Fo-
kus. Viele Aussagen lassen sich aber auch 
auf die Erneuerung übertragen. Für Reparatu-
ren macht der Entscheidungsablauf weniger 
Sinn, da hier die Mängelbeseitigung regel-
mäßig in der Wiederholung der Sanierungs-
leistung besteht. 
Der notwendige Entscheidungsablauf ist 
übersichtlich in vier Schritten aufbereitet: 

• Mangelfeststellung
• Mangelbehebung
• Verfahrenswahl
• Minderung

Bereits der erste Schritt hat es in sich, denn 
hier geht es zunächst einmal darum, festzu-
stellen, ob überhaupt ein Mangel vorliegt. 

Deshalb wird an dieser Stelle zunächst von 
Auffälligkeiten gesprochen, welche bei einer 
Abnahme oder auch schon vorher festgestellt 
werden. Für alle Renovierungsverfahren wur-
den die häufigsten Auffälligkeiten mit ihrer 
möglichen Relevanz für die einzelnen Schutz-
ziele zusammengestellt. Diese Tabelle bietet 
bereits eine hilfreiche Unterstützung bei der 
Einordnung. Letztlich liegt der Mangel immer 
dann vor, wenn es sich bei der Auffälligkeit 
um eine Abweichung vom Vertragssoll han-
delt. Der Definition des Vertragssolls mit kon-
kretem Regelwerksbezug kommt deshalb be-
sondere Bedeutung zu. 

Behandelt werden auch die zugehörigen Prü-
fungen, unterschieden nach den einzelnen 
Prüfungsmethoden:

• Optische Inspektion
• Dichtheitsprüfung
• Verformungsmessung
• Materialprüfungen an Probestücken
• Prüfungen an Bohrkernen 
• Haftzugprüfungen
Auch hier gilt: Sowohl die Prüfungsmethode 
als auch der Regelwerksbezug müssen ein-
deutig im Vertrag festgelegt werden, um spä-
tere Diskussionen und rechtliche Unklarhei-
ten zu vermeiden. Darüber hinaus empfiehlt 
es sich, die Prüfungen von einem unabhängi-

gen Dienstleister durchführen zu lassen. 
Wenig überraschend bildet die Frage des Um-
gangs mit festgestellten Mängeln den wich-
tigsten Teil der Handlungsempfehlung. Dabei 
geht es sowohl um das „Ob“ als auch um das 
„Wie“, das heißt:

• Muss der Mangel behoben werden?
• Wie soll der Mangel behoben werden?

Dipl.-Ing. Michael Hippe
Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Ent-

wässerungssysteme e. V. 

c/o FISCHER TEAMPLAN Ingenieurbüro GmbH

Holzdamm 8, 50374 Erftstadt

E-Mail: michael.hippe@sanierungs-berater.de

Abb. 1: Ausschnitt aus der Tabelle Auffälligkeiten
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In Theorie und Praxis vereint
Jetzt neu erschienen ist die Handlungsempfeh-
lung Nr. 19 „Sanierung der Gebäudeentwässe-
rung“ und ergänzend dazu das Praxisseminar 
„Gebäudeentwässerung  - Einführung, Vorgehen 
und praktische Durchführung“.
Die Sanierung der Gebäudeentwässerung 
entwickelt sich als neues Geschäftsfeld dyna-
misch. Bestehende Abwasserleitungen inner-
halb von Gebäuden haben vielfach eine üb-
liche Nutzungsdauer überschritten und müs-
sen erneuert und saniert werden. In den letz-
ten Jahren haben sich im Tiefbau etablierte 
Sanierungsverfahren für Abwasserleitungen 
insoweit weiterentwickelt, dass sie auch für 
Leitungen innerhalb von Gebäuden verwen-
det werden können. Darüber hinaus wurden 
für den Einsatzbereich innerhalb von Gebäu-
den speziell neue Verfahren entwickelt. Ne-
ben der klassischen Erneuerung der Leitun-
gen stehen somit alternative Sanierungsme-
thoden zur Verfügung. 
In der Gebäudetechnik und speziell bei der 
Sanierung der Abwasserleitungen ergeben 
sich hieraus neue Schnittstellen zwischen 
TGA-Planern und klassischen Tiefbauern und 
Kanalsanierern.

Der Leitfaden der VSB-Arbeitsgruppe „TGA 
– Technische Gebäudeausrüstung“ hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Lücke, die durch die 
neue Schnittstelle entstanden ist, zu schlie-
ßen und unabhängige Informationen und Ori-
entierung für TGA-Planer, Kanalsanierungsun-

ternehmen, Tiefbauern, Ingenieurbüros und 
Auftraggebern aus der Wohnungswirtschaft 
zu geben.

Darauf aufbauend wird das Praxisseminar 
„Gebaudeentwässerung - Einführung, Vorgehen 
und praktische Durchführung“ angeboten. 
In dieser Online-Veranstaltungsreihe werden 
die Teilnehmenden von erfahrenen Referen-
ten aus der Praxis auf eine mögliche Vorberei-
tung und Abwicklung (Instandsetzung von Ge-
bäudeentwässerungen unter Beachtung ver-
schiedener Verfahren), unter Einbeziehung 
von persönlichen Erfahrungen vorbereitet.
Die Darstellung von praktischen Beispie-
len und einer beispielhaften Ausschreibung 
nebst weiteren Maßnahme-Möglichkeiten 
sind nur ein Teil dieser interessanten Vor-
tragsreihe.

Programm:

Einführung und allgemeine Hinweise
• Markt der Grundstücksentwässerung
• Rechtliche und technische Randbedin-

gungen
• VSB Leitfaden für Planer, Auftraggeber 

und Anwender
• Baustellenbeispiele

Planung und Durchführung
• Ausschreibungen generieren
• Besonderheiten bei der Planung

• Vorbereitung, Bauüberwachung und 
Qualitätssicherung auf der Baustelle

Praxis – LIVE Vorführungen
• Sanierung einer Fallleitung
• Sanierung eines Anschlusspunktes in 

der Fallleitung
• Vor- und Nacharbeiten mit Reinigungs- 

und Fräßgeräten

Diskussionsforum
• FAQ-Runde

Termine
18. Mai 2021 -  09:00 – 14:00 Uhr
02. September 2021 - 09:00 – 14:00 Uhr
07. Oktober 2021  - 09:00 – 14:00 Uhr

Informationen und Anmeldungen unter:
www.sanierungs-berater.de 

Mit Blick auf die Langlebigkeit unserer Kanali-
sation sollte eine fachgerechte Behebung des 
Mangels die Regel sein. Diese kann oft durch 
eine Nachbesserung erfolgen. In Abhängig-
keit von Schadensbild und -häufung kann 
aber auch eine Wiederholung der vertragli-
chen Leistung erforderlich werden. 
Im Fall einer Nachbesserung ist darüber hi-
naus das Verfahren der Wahl zu diskutieren. 
Auch hier muss vor dem Hintergrund langer 
Nutzungsdauern die Langlebigkeit im Vorder-
grund stehen. Zusätzlich sind Beeinträchti-
gungen durch die Nachbesserung selbst und 

ggf. erforderliche Zusatzmaßnahmen zu be-
rücksichtigen. 
Nach intensiver Diskussion in der Arbeits-
gruppe wird die rechtlich schwierige Thema-
tik Minderungen und Sanktionen ebenfalls 
in der Handlungsempfehlung abgehandelt. 
Auch hier empfehlen sich klare vertragliche 
Regelungen und ein angemessenes Vorge-
hen. 
Der gesamte Entscheidungsweg ist über-
sichtlich in einem Fließdiagramm dargestellt, 
siehe Abbildung 2.
Außerdem wurden für die wichtigsten Auffäl-

ligkeiten beim Schlauchliningverfahren kon-
kretisierte Ablaufdiagramme erstellt und in 
der Anlage verankert. 
Die Handlungsempfehlung bietet eine wert-
volle Unterstützung für die Umsetzung ei-
nes angemessenen Vorgehens bei der Män-
gelbeseitigung. Darüber hinaus wollen wir 
uns diesem wichtigen Thema auf unserem 
22. VSB-Beratertag am 10.Juni 2021 wid-
men, welcher wieder online stattfinden wird. 
Seien Sie also hierzu bereits heute herzlich 
eingeladen und halten Sie sich den Termin 
schon einmal frei. 
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